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der ebenfalls barrierefreien Tiefgarage des Sportparkes zehn Stellplätze für Behinderte.

Unabhängig vom bisher Gesagten ist es außerdem so, dass Schwerbehinderten mit dem 
blauen Parkausweis im öffentlichen Straßenraum bereits per sè verschiedene Parkvorrechte 
eingeräumt sind. So dürfen sie z.B. im Bereich einer Lade-/ Lieferzone, die in Form eines 
eingeschränkten Haltverbotes beschildert ist, während der genannten Zeit unter Auslegung 
des Parkausweises bis zu drei Stunden parken.

Ein solches eingeschränktes Haltverbot wurde im Januar 2020 in der Parkbucht an der 
Südseite der Helmut-Schmidt-Allee zwischen der Hildegard-Hamm-Brücher-Straße und der 
Mittelinsel am Zugang zum Bildungscampus als Anfahrtszone für Eltern „an Schultagen 
6-19 h“ eingerichtet.

Die räumliche Ausdehnung dieses Haltverbotsbereichs ist sehr großzügig dimensioniert, 
weshalb die Auslastung selten bei 100 Prozent liegt.

Bitte haben Sie Verständnis, dass das Mobilitätsreferat aktuell keinen konkreten Bedarf 
erkennt, Behindertenparkplätze am Bildungscampus einzurichten. Zumindest gegenwärtig 
mangelt es zu keiner Zeit an privaten oder öffentlichen Flächen, die jeweils verfügbar sind
und zum kurzfristigen Halten und/ oder Parken von mobilitätseingeschränkten Personen 
beansprucht werden können.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt. 

Anfahrtszone Helmut-Schmidt-Allee am 17.03.2022 um 7.45 Uhr
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Mit freundlichen Grüßen
gez.

MOR GB 2.2.1.1




